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Marktgemeinde         lfd.Nr. 15 

Michelhausen 

Protokoll 
über die 

Sitzung des Gemeinderates 

am Donnerstag, den 23.06.2022, im Gemeindeamt Michelhausen 

Beginn: 19:00 Uhr     Die Einladung erfolgte am 17.06.2022 
Ende: 20:11 Uhr     durch Kurrende. 

anwesend waren: 

Bürgermeister: Bernhard Heinl 
Vizebürgermeister: Eduard Sanda 

GGR  Maria Burchhart GGR Sabine Figl 

GGR Bernhard Heinreichsberger GGR Daniela Schodt 

GR Sylvia Aichinger  GR Bernhard Baumgartner 

GR Walter Herzog GR Luca Hüttinger 

GR Helmut Kohl GR Mag. Reinhard Ossberger 

GR Josef Ott GR Helmut Schuster 

GR Michael Vogler  

GGR Mag. Gerald Fröhlich GR DI (FH) Silvia Eiletz 

GR Christian Laistler GR MMag. Sabine Schreiner 

GR  Mag. Christoph Wohlmuther 

  

 

anwesend war außerdem:  
Dominik Riedmayer als Schriftführer 

entschuldigt abwesend waren: 

GR Andreas Michal  

  

  

 

nicht entschuldigt abwesend waren: 

 

Vorsitzender: Bürgermeister Bernhard Heinl 

 
Die Sitzung war öffentlich. 

Die Sitzung war beschlussfähig 
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Tagesordnung 

1) Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 20.04.2022 
2) Bericht des Prüfungsausschusses 
3) Anfrage gem. § 22 NÖ GemO 1973 zu TP 6 der Sitzung vom 22.03.2022 
4) Zubau Volksschule für die schulische Nachmittagsbetreuung – Auftragsvergabe – 

Ergänzung (Raumtrennwand, Schlosserarbeiten) 
5) Kredit für Kanalbau 2022 
6) Zuschuss für die Vereinstätigkeit des Vereins „NÖs Senioren Ortsgruppe Michelhausen“ 
7) Subvention für den Ankauf neuer Uniformen des Musikvereins Michelhausen 
8) Fördermodell „erneuerbare Energien“ 
9) Verlängerung der Mitgliedschaft beim Regionalentwicklungsverein Donau NÖ-Mitte für 

die LEADER-Förderperiode 2023 – 2027 (2030) 
10) Kleinflächige Baulanderweiterung – KG Spital (Adaptierung des zur Auflage gebrachten 

Änderungspunktes 4 des Änderungsverfahrens zum Örtlichen 
Raumordnungsprogramm PZ. MHAU-FÄ8-12143-E) 

11) Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen 
12) Löschungserklärung Wiederkaufsrecht betreffend Liegenschaft EZ 204, KG Mitterndorf 

(Brigitte Titz)  
13) Vergabe der Durchführung der laufenden Personal-/Lohnabrechnung  
14) Personalangelegenheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit  

 

 

Verlauf der öffentlichen Sitzung 

Der Vorsitzende begrüßt die erschienenen Mitglieder, stellt die Beschlussfähigkeit fest und 

eröffnet die heutige Sitzung. 

 

Dringlichkeitsanträge gem. § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung  
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1. Antrag des Bürgermeisters: 

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Michelhausen stellt den Antrag, die Tagesordnung der 

heutigen öffentlichen Sitzung um 2 Punkte zu erweitern, die dem Punkt 14 unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit vorgezogen werden sollen: 

Ergänzung zu TP 4) 

Zubau Volksschule für die schulische Nachmittagsbetreuung – Auftragsvergabe – Ergänzung 

(Einrichtung Direktion und Lehrerzimmer) 

Punkt 14 neu) 

Bausperre Bauland Kerngebiet 

 

Eine Begründung erfolgt mündlich. 

 

 

Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages: 

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird in beiden Punkten zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

 

 

 

 

 

  



Sitzung des Gemeinderates am 23.06.2022 
 

4 
 

 

2. Antrag der Fraktion VP Michelhausen und des Team Michelhausen SPÖ & 

Unabhängige 
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Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages: 

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

Der Punkt „Finanzielle Unterstützung für den Elternverein der Volksschule Michelhausen zur 

Anschaffung von Unterrichtsmaterial“ wird als Punkt 15 in die Tagesordnung aufgenommen.  
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3. Antrag des Team Michelhausen SPÖ & Unabhängige 
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Es folgt die Abstimmung über die Dringlichkeit des Antrages: 

Beschluss: Der Dringlichkeit des Antrages wird zugestimmt. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 

Der Punkt „50% Unterstützung beim Kauf des TOP-Jugendtickets – klimafreundliche Mobilität unserer 

Jugend in der Gemeinde fördern“ wird als Punkt 16 in die Tagesordnung aufgenommen. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 1 

Genehmigung bzw. Abänderung der Verhandlungsschrift der Sitzung vom 
20.04.2022 

 
Der Vorsitzende stellt fest, dass gegen die Verhandlungsschrift der Sitzung vom 20.04.2022 
keine Einwände erhoben wurden. 
 
Das Protokoll gilt daher als genehmigt. 
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Tagesordnungspunkt Nr. 2 

Bericht des Prüfungsausschusses 
 
Der Bürgermeister erteilt für diesen Tagesordnungspunkt Herrn GR Christian Laistler das 
Wort. Dieser bringt folgenden schriftlichen Bericht über das Ergebnis der Prüfung am 
21.06.2022 dem Gemeinderat zur Kenntnis. 
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Der Bericht wird seitens des Gemeinderates zur Kenntnis genommen.  



Sitzung des Gemeinderates am 23.06.2022 
 

11 
 

Tagesordnungspunkt Nr. 3 

Anfrage gem. § 22 NÖ GemO 1973 zu TP 6 der Sitzung vom 22.03.2022 
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Stellungnahme der LBG Wien Steuerberatung GmbH für die JLM GmbH vom 

20.4.2022 

a-c) Der Jahresabschluss wird derzeit vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Bisher wurden uns vom 

Wirtschaftsprüfer keine Feststellungen, die zu einer Änderung des Ergebnisses führen würden 

mitgeteilt. Da die Wirtschaftsprüfung noch nicht abgeschlossen wurde, ist auch der 

Jahresabschluss von der Geschäftsführung noch nicht unterfertigt worden. Aus unserer 

derzeitigen Sicht, sollten sich keine wesentlichen Änderungen im Jahresabschluss ergeben. Eine 

etwaige Haftung aus dem Entwurf ist nicht zu erwarten, da dieser erst mit der Unterfertigung und 

Bestätigung durch den Wirtschaftsprüfer unternehmensrechtlich aufgestellt gilt. 

 

d) der Jahresverlust des Jahres 2020 und somit die Erhöhung des Bilanzverlustes von EUR 

394.077 auf 555.173 resultiert vor allem aus folgenden Positionen im Vergleich zum Vorjahr: 

Konto 82800 Bankzinsen +52 TEUR 

Konto 70200 Abschreibungen auf Bauliche Anlagen + 105TEUR 

Konto 77950 Bankspesen + TEUR 6 

 

Die Erhöhung der o.a. Aufwände steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bau des 

Parkdecks. Die Bankverbindlichkeiten wie auch die Spesen sind gestiegen, da es im Jahr 2020 

keine Rückzahlung des Kredites für die Bautätigkeit stattgefunden hat. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass der Bau noch nicht final abgerechnet werde konnte, sodass auch nicht der 

volle Förderbetrag des Landes sowie der ÖBB zur Auszahlung gelangen konnte. Die 

Abschreibungen sind im Jahr 2020 gestiegen, da das Parkdeck gegen Ende des Jahres 2019 in 

Betrieb genommen wurde. Es wurde entsprechend der steuerlichen Bestimmung eine 

Nutzungsdauer von 40 Jahren zugrunde gelegt. Aufgrund der Inbetriebnahme im zweiten Halbjahr 

2019 wurde nur eine halbe Afa-Rate geltend gemacht, während im Jahr 2020 bereits eine volle 

Afa-Rate geltend gemacht wird. Sobald die Förderung abgerechnet und ausbezahlt ist, wird die 

Förderung über die Nutzungsdauer aufgelöst und wird sich in der Zukunft somit ertragserhöhend 

bzw. verlustmindernd auswirken. 

 

e) es handelt sich um die Beteiligung an der BTE Bahnhof Tullnerfeld Entwicklungs- und Betriebs 

GmbH, welche unverändert mit den Anschaffungskosten ausgewiesen ist. Die Beteiligung hat 

auch bereits im Jahr 2019 bestanden. Könnten Sie mir bitte den Entwurf zukommen lassen, es 

muss sich um ein Missverstädnis handeln, dass der Betrag im Jahr 2019 „0“ war. Es könnte sich 

auch schlicht um ein Gliederungsthema handeln. 

 

f) die JLM GmbH ist mit einem Stammkapital von EUR 130.000,00 an der BTE Bahnhof 

Tullnerfeld Entwicklungs- und Betriebs GmbH beteiligt, dies entspricht rechnerisch einem Anteil 

von 13%. Laut Firmenbuch beträgt die Beteiligung 25%. Somit betragen die treuhändig 

gehaltenen Anteile 12%.  Aus dieser Treuhandschaft sind der JLM GmbH, soweit uns bekannt, 

keine Aufwände und Erträge entstanden. Weshalb die Gesellschaft treuhändig Anteile hält bzw. 

weshalb dieses Konstrukt gewählt wurde, können wir leider nicht beantworten, dies müsste mit 

der Geschäftsführung geklärt werden. Vermögensrechtliche Ansprüche bestehen unseres 

Wissens keine, aus diesem Grund wurden keine bilanziert.  
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g) es ist korrekt, dass die Gesellschaft keine Dienstnehmer beschäftigt. Die Gemeinde 

Michelhausen stellt für das Altstoffsammelzentrum Dienstnehmer zur Verfügung stellt, welche an 

die Gesellschaft weiterverrechnet werden. Aus diesem Grund gibt es auch Aufwände für 

Arbeitskleidung. 

 

h) Im Jahr 2020 wie auch in 2019 wurden die Aufwände für den Wirtschaftsprüfer auf das Konto 

Rechtsberatung gebucht. Anbei hänge ich einen Ausdruck aus der Buchhaltung an, aus welchen 

hervorgeht, dass es sich ausschließlich um die Kosten für den Wirtschaftsprüfer handelt. Unseres 

Wissens bestanden in den Jahren 2019 und 2020 keine Rechtsstreitigkeiten. 

 

Stellungnahme der Geschäftsführer der KommReal Michelhausen GmbH 
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Tagesordnungspunkt Nr. 4 

Zubau Volksschule für die schulische Nachmittagsbetreuung – Auftragsvergabe 

– Ergänzung (Raumtrennwand, Schlosserarbeiten, sowie laut 

Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters – Einrichtung Direktion und 

Lehrerzimmer) 

Der Bürgermeister legt in Ergänzung der bereits vom Gemeinderat im Zuge seiner Sitzung am 

22.02.2022 beschlossenen Auftragsvergaben folgende von der Fa. Ebner&Partner PlanungsGmbH & 

CoKG ermittelten Vergabevorschläge vor: 

Gewerk Bieter Auftragssumme in € netto 

Raumtrennwand  Fa. DORMA Hüppe Austria GmbH 15.574,00 

Schlosserarbeiten zusätzlich Fa. Schinnerl 19.678,77 

Einrichtung Direktion und 
Lehrerzimmer 

Fa. Piller 23.795,70 

 

 

 

 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge die oben bezeichneten Auftragsvergaben beschließen.  

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 5 

Kredit für Kanalbau 2022 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass für notwendige Kanalbauarbeiten (insbesondere die Errichtung der 

ABA Bahnhofsring Nord-Ost, welche insbesondere für die Entsorgung der Abwässer des geplanten 

Primärversorgungszentrum dringend erforderlich ist – siehe GR-Beschluss vom 20.4.2022, TP 3) die 

Aufnahme eines Kredits in der Höhe von € 1.000.000,00 erforderlich ist und legt folgenden Bericht vor: 
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Der Bürgermeister berichtet, dass laut nochmaliger Rücksprache von der Fa. FRC-
Finance&Risk Consult GmbH die variable Finanzierung auf 6M-Euribor-Basis durch die Erste 
Bank empfohlen wurde. 

 
 
GR Mag. Wohlmuther meldet sich zu Wort und stellt nachstehenden Antrag gem. 
§ 22 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung: 
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Beschluss: Der Änderungsantrag wird abgelehnt.  

Abstimmungsergebnis: mit 5 Gegenstimmen (alle Team Michelhausen SPÖ & 

Unabhängige) 

 
 
 
Antrag des Gemeindevorstandes: 

 
Der Gemeinderat möge die Vergabe der Aufnahme eines Kredits in Höhe von € 1.000.000,00 
an die Erste Bank zu den im Bericht der Fa. FRC-Finance&Risk Consult GmbH vom 31.5.2022 
(siehe oben) dargestellten Bedingungen beschließen. 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: mit 5 Gegenstimmen (alle Team Michelhausen SPÖ & 

Unabhängige) 
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Tagesordnungspunkt Nr. 6 

Zuschuss für die Vereinstätigkeit des Vereins „NÖs Senioren Ortsgruppe 
Michelhausen“ 
Der Bürgermeister legt folgenden Antrag vor: 
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GGR Mag. Fröhlich meldet sich zu Wort und gibt folgende Stellungnahme ab: 
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Der Bürgermeister führt dazu aus, dass es sich bei NÖs Senioren um einen eigenständigen, 
parteiunabhängigen Verein handelt. Dies wurde dem Bürgermeister auch in einer vorab 
eingeholten mündlichen Auskunft beim NÖ Gemeindebund bestätigt. 

 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

 
Der Gemeinderat möge dem Verein „NÖs Senioren Ortsgruppe Michelhausen“ für seine 
Vereinstätigkeit einen Zuschuss in Höhe von € 1.500,00 gewähren. 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: mit 5 Stimmenthaltungen (alle Team Michelhausen SPÖ & 

Unabhängige) 
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Tagesordnungspunkt Nr. 7 

Subvention für den Ankauf neuer Uniformen des Musikvereins Michelhausen 
Der Bürgermeister legt folgenden Antrag vor: 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge dem Musikverein Michelhausen für den Ankauf neuer Uniformen 
eine Subvention in Höhe von € 25.000,00 gewähren. 
 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 8 

Fördermodell „erneuerbare Energien“ 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass vom Wirtschaftsstrukturausschuss die Eckpunkte zur 
Förderung von Photovoltaikanlagen durch die Marktgemeinde Michelhausen erarbeitet 
wurden und legt nunmehr ein Konzept für Förderrichtlinien vor, die auch die bisher gewährten 
Energieförderungen umfassen:  
 

 

RICHTLINIEN  

für die Förderung der Nutzung alternativer Energien 

in der Marktgemeinde Michelhausen 

 

§ 1: Ziele der Fördermaßnahmen 

(1) Verbesserung der Umweltsituation durch Verminderung der CO2-Emission 
(2) Ersatz von Importenergie durch vermehrte Nutzung erneuerbarer, heimischer Energieträger 
(3) Stärkung des Umweltbewusstseins der Bürgerinnen und Bürger 

 

§ 2: Allgemeine Fördervoraussetzungen 

(1) Unter förderungswürdigen Objekten sind Ein- und Zweifamilienhäuser, Reihenhäuser, 
Doppelhäuser, die durch eine durchgehende Feuermauer getrennte Wohneinheiten 
aufweisen. 

(2) Das förderwürdige Objekt muss sich im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Michelhausen 
befinden. 

(3) Das Gebäude, für das die Förderung gewährt wird, muss ganzjährig bewohnt oder genutzt 
werden. Grundlage der Förderung bildet die fördertechnische Maßnahme, jene im jeweiligen 
Objekt bestehenden Wohneinheiten sind hierbei nicht zu berücksichtigen. 

(4) Eine Förderung kann je Maßnahme nur einmal durch die Marktgemeinde Michelhausen 
gewährt werden. 

 

§ 3: Förderungswerber 

(1) Als Förderungswerber gelten natürliche Personen und Gemeinschaften nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz. 

(2) Förderungswerber müssen ihren Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Michelhausen haben. 
(3) Ist der Förderungswerber nicht Eigentümer des Objektes, in bzw. auf welchem die zu 

fördernde Maßnahme errichtet werden soll, so ist die schriftliche Zustimmung der/des 
Eigentümer(s) erforderlich.  
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§ 4: Art und Höhe der Förderung, besondere Fördervoraussetzungen 

Die Marktgemeinde Michelhausen gewährt Förderungen für nachstehende 

alternativenergetische Maßnahmen bei förderungswürdigen Objekten durch einen nicht 

rückzahlbaren Zuschuss zu den Anschaffungs- bzw. Errichtungskosten. (ausgenommen sind 

Maßnahmen, die ausschließlich der Beheizung von Schwimmbädern dienen) 

(1) Förderung folgender Wohnraumheizungen: 
 

• Kesseltausch von Öl auf nachwachsende Rohstoffe/Biomasse 

• Neuerrichtung einer Heizanlage mit nachwachsenden Rohstoffen/Biomasse 

• Errichtung einer Wärmepumpe 

• Fernwärmeanschluss an biogene Fernheizwerke 
 

Die Förderung kann nur dann gewährt werden, wenn eine Typenprüfung vorliegt und die in 

Niederösterreich geltenden Emissionsgrenzwerte eingehalten bzw. unterschritten werden und 

das ganze Haus damit beheizt wird. 

Die Höhe der Förderung beträgt 50% der Errichtungskosten, maximal jedoch  

€ 1.500,00. 

(2) Errichtung von Photovoltaikanlagen: 
 

Grundlage für den Erhalt dieser Förderung bildet der Einbau einer Photovoltaikanlage von 

mindestens 1 kWp.   

Die Höhe der Förderung beträgt € 100,00 pro kWp, maximal jedoch € 500,00.  

Stromspeicher für Photovoltaikanlagen werden zusätzlich mit maximal € 500,00 gefördert. 

Die Förderung kann rückwirkend für jene Anlagen gewährt werden, die seit 01.01.2022 in 

Betrieb genommen wurden. 

(3) Errichtung von Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und Zusatzheizung 
  

Die Höhe der Förderung beträgt 10 % der Errichtungskosten, maximal jedoch € 400,00 für 

Anlagen, welche lediglich der Warmwasserbereitung dienen, bzw. maximal jedoch € 500,00 

für Anlagen, welche der Warmwasserbereitung und Zusatzheizung dienen. 

§ 5: Verfahren 

(1) Vor der Umsetzung einer zu fördernden Maßnahme ist der nach den einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen notwendige Konsens herzustellen.  

(2) Ansuchen um eine Förderung nach diesen Richtlinien sind nach Fertigstellung der zu fördernden 
Maßnahme schriftlich beim Gemeindeamt der Marktgemeinde Michelhausen einzubringen. 

(3) Dem Förderungsantrag sind folgende Unterlagen beizuschließen: 
 
a) Eigentumsnachweis des Förderungswerbers bzw. schriftliche Zustimmung des 

Liegenschaftseigentümers 
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b) Nachweis der Förderbedingungen gem. § 4 Abs. 1 dieser Richtlinie 
c) alle einschlägigen Rechnungen und Zahlungsbelege in Kopie (Originale sind auf Anfrage 

vorzuweisen) 
d) Bestätigung über die fachgerechte Ausführung und technische Abnahme   

 der Anlage durch einen befugten, konzessionierten Unternehmer (Installateur) 
 

(4) Ansuchen um Förderung nach diesen Richtlinien sind bis spätestens ein Jahr nach Fertigstellung 
der zu fördernden Maßnahme einzubringen (Fristenlauf beginnt ab Rechnungsdatum der 
Abschlussrechnung). 
 

(5) Die Auszahlung der Förderung erfolgt durch Überweisung auf ein vom Förderungswerber 
bekanntzugebendes Bankkonto. 

 

§ 6: Kontrolle 

Die Marktgemeinde Michelhausen behält sich das Recht vor, nach diesen Richtlinien geförderte 

Anlagen und Maßnahmen durch Beauftragte an Ort und Stelle zu begutachten. Dazu hat der 

Förderungswerber den beauftragten Personen gegen vorherige Anmeldung das Betreten der 

Liegenschaft bzw. des Objektes zu gestatten. 

§ 7: Widerruf 

Eine Förderung nach diesen Richtlinien ist vom Bürgermeister schriftlich zu widerrufen, wenn die 

Anlage nicht zweckgemäß verwendet wird oder der Förderungswerber unrichtige Angaben 

gemacht hat. Der bereits überwiesene Förderungsbetrag ist in diesem Fall innerhalb von vier 

Wochen nach Erhalt des Widerrufs vom Förderungswerber zurückzuzahlen. 

§ 8: rechtliche Natur der Förderung: 

Diese Förderung ist eine freiwillige Leistung der Marktgemeinde Michelhausen. Es besteht 

weder ein vertraglicher noch ein sonstiger Rechtsanspruch auf die Gewährung einer solchen 

Förderung. Die gegenständlichen Richtlinien können vom Gemeinderat jederzeit aufgehoben 

oder geändert werden. 

§ 9: Wirksamkeitsbeginn 

Die Bestimmungen dieser Richtlinien wurden vom Gemeinderat der Marktgemeinde 

Michelhausen in der Sitzung am 23.06.2022 beschlossen und treten mit 01.07.2022 in Kraft. 

Alle bisher gefassten Gemeinderatsbeschlüsse über die Gewährung von Energieförderungen der 

Marktgemeinde Michelhausen treten mit Wirksamwerden der gegenständlichen Richtlinien 

außer Kraft.   

Gender-Hinweis: 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen 

männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 

gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 

 
Der Gemeinderat möge die oben dargestellten Richtlinien für die Förderung der Nutzung 
alternativer Energien in der Marktgemeinde Michelhausen beschließen. 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 9 

Verlängerung der Mitgliedschaft beim Regionalentwicklungsverein Donau NÖ-
Mitte für die LEADER-Förderperiode 2023 – 2027 (2030) 
 
Der Bürgermeister legt folgendes Schreiben des Obmannes des Regionalentwicklungsvereins 
Donau NÖ-Mitte vor: 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 
 
Der Gemeinderat möge nachstehenden Beschluss fassen: 

 
 
 

Beschluss: 

Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 10 

Kleinflächige Baulanderweiterung – KG Spital (Adaptierung des zur Auflage 
gebrachten Änderungspunktes 4 des Änderungsverfahrens zum Örtlichen 
Raumordnungsprogramm PZ. MHAU-FÄ8-12143-E) 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass die gegenständliche kleinflächige Baulanderweiterung in 
der KG Spital bereits Gegenstand des letzten Änderungsverfahrens zum Örtlichen 
Raumordnungsprogramm, PZ. MHAU-FÄ8-12143-E, war und von 5.5.2021 bis 16.6.2021 zur 
öffentlichen Einsicht auflag. Aufgrund der negativen Stellungnahme der 
raumordnungsfachlichen Sachverständigen wurde dieser Punkt vorerst gestrichen. Nunmehr 
wurde er vom Raumplanungsbüro der Marktgemeinde Michelhausen adaptiert. 
  
Siehe dazu nachstehende Beschlussunterlagen: 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 

 
Der Gemeinderat möge die Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramms durch die 
kleinflächige Baulanderweiterung – KG Spital (Adaptierung des zur Auflage gebrachten 
Änderungspunktes 4 des Änderungsverfahrens zum Örtlichen Raumordnungsprogramm PZ. 
MHAU-FÄ8-12143-E) laut Beschlussunterlagen und Verordnungstextentwurf MHAU-FÄ8-
12143-A-BU beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 

Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 11 

Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen 
 
Der Bürgermeister berichtet von nachstehenden uneinbringlichen Forderungen: 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 

 
Der Gemeinderat möge die Abschreibung der oben bezeichneten Forderungen als 
uneinbringlich beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 

Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 12 

Löschungserklärung Wiederkaufsrecht betreffend Liegenschaft EZ 204, KG 
Mitterndorf (Brigitte Titz) 
 
Der Bürgermeister legt das Ansuchen um Zustimmung zur Löschung des Wiederkaufsrechtes 
laut Kaufvertrag vom 02.01.1979 betreffend die Liegenschaft EZ 204 des Grundbuches der KG 
20151 Mitterndorf vor. 

 

 

 

Antrag des Gemeindevorstandes: 

 
Der Gemeinderat möge der Löschung des Wiederkaufsrechtes laut Kaufvertrag vom 
02.01.1979 betreffend die Liegenschaft EZ 204 des Grundbuches der KG 20151 Mitterndorf 
zustimmen. 
 

 

 

Beschluss: 

Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 13 

Vergabe der Durchführung der laufenden Personal-/Lohnabrechnung 
 
Der Bürgermeister teilt mit, dass es aufgrund der steigenden Anzahl an Gemeindemitarbeitern 
und der damit verbundenen Häufung an besonderen Verrechnungsfällen (lange 
Krankenstände, Karenz) immer schwieriger wird, die laufende Personal-/Lohnabrechnung 
selbst abzudecken und legt daher folgende Angebote für die Durchführung der laufenden 
Personal-/Lohnabrechnung durch eine externe Fachfirma vor: 
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Antrag des Gemeindevorstandes: 

 
Der Gemeinderat möge die Vergabe der laufenden Personal-/Lohnabrechung an die NÖ. 
Gemeinde Beratungs & SteuerberatungsgesmbH entsprechend dem Angebot vom 11.03.2022 
zum Preis von € 12,00 pro Dienstnehmer bzw. Mandatar und Monat beschließen. 
 

 

 

Beschluss: 

Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 14 

Bausperre Bauland Kerngebiet 
 
Der Bürgermeister legt nachstehende Unterlagen für die Erlassung einer Bausperre im 
Bauland Kerngebiet für mehr als 6 Wohneinheiten pro Grundstück vor: 
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Dringlichkeitsantrag des Bürgermeisters: 

 

Der Gemeinderat möge die Bausperre für das Bauland Kernbiete laut den oben dargestellten 

Beschlussunterlagen beschließen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 15 

Finanzielle Unterstützung für den Elternverein der Volksschule Michelhausen zur 
Anschaffung von Unterrichtsmaterial 
 
Siehe oben unter Punkt 2 der Dringlichkeitsanträge gem. § 46 Abs. 3 der NÖ 

Gemeindeordnung   

 

Dringlichkeitsantrag der Fraktion VP Michelhausen und des Team 

Michelhausen SPÖ & Unabhängige: 

 
Der Gemeinderat möge die Gewährung einer einmaligen finanziellen Unterstützung an den 

Elternverein der Volksschule Michelhausen in der Höhe von EUR 3.500,- zur Anschaffung von 

Unterrichtsmaterial für das Schuljahr 2022/2023 beschließen. 

 

Beschluss: Der Antrag wird angenommen.  

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Tagesordnungspunkt Nr. 16 

50% Unterstützung beim Kauf des TOP-Jugendtickets – klimafreundliche 
Mobilität unserer Jugend in der Gemeinde fördern 

 
Siehe oben unter Punkt 3 der Dringlichkeitsanträge gem. § 46 Abs. 3 der NÖ 
Gemeindeordnung   
 

 

Dringlichkeitsantrag der Fraktion Team Michelhausen SPÖ & Unabhängige 

(GRin MMag. Sabine Schreiner): 

 
Der Gemeinderat möge Folgendes beschließen: 

• All jene Gemeindebürger*innen, die sich für den Kauf des Top-Jugendtickets 

2022/2023 entscheiden, werden mit einem Förderbetrag von 50% der 

Anschaffungskosten unterstützt 

• Die Förderung soll für alle Gemeindebürger*innen, die das TOP-Jugendticket 

2022/2023 erwerben, gelten. Darüber hinaus muss der Hauptwohnsitz des 

Förderwerbers in der Marktgemeinde Michelhausen liegen. 

• Der Nachweis soll mit dem Meldezettel und mit einer Kopie des Tickets erfolgen. 

 

 

Beschluss: Der Antrag wird abgelehnt.  

Abstimmungsergebnis: mit 5 Gegenstimmen (alle Team Michelhausen SPÖ & 

Unabhängige) 

 

 

 

Der Bürgermeister verabschiedet die Zuhörer um 20:11 Uhr und schließt die öffentliche 

Sitzung. 

Es folgt: Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Protokoll zu TP 17 ist gesondert abgelegt. 

 

 

Dieses Sitzungsprotokoll wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am __________ 
genehmigt – abgeändert – nicht genehmigt. 

            
 Bürgermeister       Schriftführer  

        

Gemeinderat  Gemeinderat  Gemeinderat (SPÖ)  Gemeinderat (FPÖ) 


